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Die Ausbildung
Die Ausbildung basiert im Wesentlichen auf zwei recht-
lichen Grundlagen: 
n der Ordnung der Zweiten Staatsprüfung für ein 

Lehramt an öffentlichen Schulen (LPO II)
n der Zulassungs- und Ausbildungsordnung für das 

Lehramt für Sonderpädagogik (ZALS). 

Die Ausbildung im Vorbereitungsdienst erfolgt in drei 
Teilen
 
I.  Die Ausbildung im Studienseminar

In jedem Ausbildungsabschnitt finden wöchentlich 
ein- bis zweitägige Seminarveranstaltungen in den je-
weils zuständigen Studienseminaren statt.  Folgende 
Inhalte und Kompetenzbereiche, die untereinander in 
Beziehung stehen, werden berücksichtigt: Erziehen, 
Unterrichten unter Berücksichtigung der fach- und 
fachrichtungsspezifischen Inhalte, Beraten, Beurtei-
len, Innovieren, Kooperieren, Organisieren, inklusive 
Pädagogik, Schulrecht und Schulkunde, Grundfragen 
der staatsbürgerlichen Bildung (ZALS § 15). Die The-
men werden hierbei in enger Anlehnung an die Schul-
praxis behandelt und bilden die Grundlage für die Prü-
fungen des Vorbereitungsdienstes.

Seminartage

Die Seminarveranstaltungen finden an zwei Semin-
artagen (10 Stunden) statt und sollen neben der 
Auseinandersetzung mit den in der ZALS beschriebe-
nen  Inhalten und Kompetenzbereichen, den Teilneh-
mer*innen Gelegenheit geben, Alltagsfragen aus der 
Erziehungs- und Unterrichtspraxis sowie aus den wei-
teren Tätigkeitsfeldern gemeinsam zu erörtern und zu 
klären (ZALS § 17).
Seminartage haben grundsätzlich einen inhaltlichen 
Schwerpunkt. Häufig wird arbeitsteilig in Gruppen ge-
arbeitet. Die jeweiligen Ergebnisse sollten aber immer 
allen Seminarteilnehmer*innen zur Verfügung gestellt 
werden. 

II.  Die Ausbildung an der Einsatzschule im 
ersten Dienstjahr

Einsatz und Stundenmaß:

10 Stunden an zwei Seminartagen
8 Stunden eigenverantwortlicher Unterricht
8 Stunden Hospitation/Praktikum
Insgesamt 26 Stunden

Für Unterricht und Praktikum musst du einen Lehrnach-
weis erbringen. Dazu sind in Absprache mit der Semi-
narleitung Inhalte und Themen einzutragen. 

Eigenverantwortlicher Unterricht

Du wirst im ersten Referendarjahr mit 8 Stunden eigen-
verantwortlichem Unterricht eingesetzt. Um den Semi-
naranforderungen zu genügen, empfiehlt es sich, die 
Stunden schriftlich zu entwerfen, sich dabei zu überle-
gen, welche Ziele erreicht werden sollten, welche fach-
didaktischen Strukturen und welche Fördermaßnah-
men für einzelne Kinder sinnvoll wären. 
Im ersten Jahr sind drei amtliche Unterrichtsvorberei-
tungen zu erstellen. Zusätzlich führen die meisten Semi-
narleitungen mehrere Beratungsbesuche durch.
Es gehört auch zu deinen Aufgaben, die Arbeiten der 
Schülerinnen und Schüler, die in deinem Unterricht ge-
fertigt werden, zu betreuen und zu korrigieren.

Praktikum

Während des Praktikums im ersten Jahr hast du Gele-
genheit, Unterrichtsstunden und -abläufe zu skizzieren 
und dich aktiv am Unterricht zu beteiligen (bei Grup-
penarbeit, Projekten, Einzelförderung ...). Hier ergibt 
sich eine selten wiederkehrende Möglichkeit zum 
Teamteaching mit der Betreuungslehrerin bzw. dem Be-
treuungslehrer.

Beobachtung von Schülerinnen und Schülern

Beobachte im ersten Jahr ein bis zwei Schülerinnen oder 
Schüler genau und fixiere die Ergebnisse schriftlich. Ver-
suche im zweiten Halbjahr, diese Beobachtungen auf 
mehrere Kinder auszuweiten (z. B. eine Gruppe von Kin-
dern mit Problemen beim Lesen, eine Freundesgruppe, 
...), je nach Klassensituation und auftretenden Proble-
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men. Besprich in deinem Team Förder- und Erziehungs-
möglichkeiten für einzelne Kinder der Praktikumsklasse.

Hilfreiches Verhalten

n Suche im Seminar alle Gelegenheiten, kooperativ 
zu arbeiten.

n Tausche mit deinen Kolleg*innen Unterrichtsmate-
rialien, Lehrprobenentwürfe, Stundenbilder, Auf-
sätze usw. aus.

n Diskutiert gemeinsam Einsatz- und Erweiterungs-
möglichkeiten der Unterrichtsvorbereitungen.

n Besucht euch gegenseitig im Unterricht, soweit 
das möglich ist und besprecht die Stunden mitein-
ander.

n Die Möglichkeit, gemeinsame Arbeitsstrategien zu 
suchen, hat sich sehr bewährt: Wie organisiere ich 
meine Arbeit, meine Unterlagen zeitökonomisch 
und sinnvoll? Wie gehe ich mit schwierigen Situati-
onen um?

Dein Seminarleiter bzw. deine Seminarleiterin ist bei 
allen beruflichen Fragen und Problemen Ansprechpart-
ner*in. Partner bzw. Partnerin an der Einsatzschule ist 
deine Betreuungslehrerin oder dein Betreuungslehrer. 
Deren gemeinsame Aufgabe ist es, dich bei deiner Aus-
bildung zu unterstützen, zu beraten und zu begleiten.

III. Ausbildung an den Einsatzschulen im  
zweiten Dienstjahr

Einsatz und Stundenmaß:

10 Stunden Seminar
16 Stunden eigenverantwortlicher Unterricht
Auch für den eigenverantwortlichen Unterricht im zwei-
ten Schuljahr musst du einen Lehrnachweis erbringen. 
Hierzu sind auf einem entsprechenden Formular wiede-
rum die Inhalte und die Themen einzutragen.

Eigenverantwortlicher Unterricht

Du wirst im zweiten Jahr des Referendariats mit 16 
Stunden eigenverantwortlichem Unterricht eingesetzt.

Auch hier solltest du wie im ersten Jahr alle Stunden 
schriftlich planen.
Wiederum sollten zwei Stunden pro Woche als Schwer-
punktstunden vorbereitet werden, die übrigen Stunden 
als Skizzen. Sinnvoll ist es, für bestimmte Fächer und 
Unterrichtsphasen Bausteine zu erarbeiten, die sich va-
riabel in die Planung einsetzen lassen.
Zu deinen Aufgaben gehört es weiterhin, die Arbeiten 
der Schüler*innen, die in deinem Unterricht erstellt 
werden, zu betreuen und zu korrigieren.
Du bist meistens Klassenleiter*in mit allen Pflichten, die 
sich aus diesem Amt ergeben.

Beobachtung von Schülerinnen und Schülern

Im zweiten Jahr müssen nun von allen Schülerinnen 
und Schülern fortlaufende Beobachtungen angefertigt 
werden. Versuche, daraus deine pädagogischen Maß-
nahmen im erzieherischen und pädagogischen Bereich 
abzuleiten und zu reflektieren.

Die Vertretung der 
Referendar*innen 
gegenüber den  
Vorgesetzten und der 
Dienststelle

Die Studienreferendar*in-
nen eines Ausbildungs-
jahrganges wählen aus ihrer Mitte mit einfacher Stim-
menmehrheit für die Dauer des Vorbereitungsdienstes 
eine/n Seminarsprecher*in. Die Sprecher*innen der 
Studienreferendar*innen haben die Aufgabe, dem/
der Seminarrektor*in Wünsche und Anregungen der 
Studienreferendar*innen vorzutragen und sich für die 
Klärung offener Fragen einzusetzen. Die Praxis zeigt, 
dass viele Probleme durch diese Institution gelöst wer-
den. Also nehmt eure Vertretungsrechte wahr.
Als Studienreferendar*innen seid ihr zudem Beschäftig-
te im Sinne des Bayerischen Personalvertretungsgeset-
zes (BayPVG). 
Der Personalrat ist die Vertretung der Arbeitneh-
mer*innen in der Dienststelle. Er ist zur Überwachung 
der dienstlichen Vorschriften verpflichtet und muss 
euch bei arbeits- und dienstrechtlichen Auseinander-
setzungen gegenüber der Dienststelle vertreten. 
Wendet euch deshalb frühzeitig an Kolleg*innen aus 
dem Personalrat oder an die GEW, wenn Probleme auf-
treten.
(Weitere Informationen zum Personalrat auf der Seite 10.)

Die „Zulassung- und Ausbildungsordnung für das Lehramt für Son-
derpädagogik (ZALS)“ sowie die „Ordnung der Zweiten Staatsprüfung 
für ein Lehramt an öffentlichen Schulen (Lehramtsprüfungsordnung 
II - LPO II)“, die den Informationen dieses Artikels zu Grunde liegen, 
finden sich im Wortlaut über die Homepage des Kultusministeriums:
www.km.bayern.de/lehrer/lehrerausbildung/foerderschulen-son-
derpaedagogik/referendariat.html
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Das Zweite Staatsexamen

Die Prüfungsbestandteile im Einzelnen:

A) Lehrproben

Die Prüfungslehrproben sind in der Regel einstündig 
und finden an der Einsatzschule statt. Alle Lehrproben 
werden in den eigenen Klassen gehalten, bzw. in Klas-
sen, die die Referendar*innen aus eigenem Unterricht 
her kennen. Die Termine für die Lehrproben werden 
dem Prüfling 7 bis 21 Tage vorher mitgeteilt.

Vor der Lehrprobe muss dem/der Vorsitzenden der 
Prüfungskommission ein schriftlicher Entwurf in vier-
facher Fertigung ausgehändigt werden, aus dem die 
Ziele und der Aufbau der Unterrichtsstunde ersichtlich 
sind. Bei Lehrproben in Religion ist auch die Seminar-
leitung, die für Religion zuständig ist, anwesend. In 
diesem Falle müssen fünf schriftliche Entwürfe vorge-
legt werden.

In die Bewertung der Lehrprobe fließen ein: der Lern-
zuwachs der Schüler*innen, das erziehliche Verhalten, 
die sonderpädagogischen Maßnahmen, die Differen-
zierung, Rhythmisierung, Individualisierung, Metho-
denkompetenz etc. Nach der Lehrprobe muss dir Ge-
legenheit gegeben werden, die Unterrichtsstunde mit 
den Prüfer*innen zu reflektieren. Eine selbstkritische 
Reflexion kann sich positiv auswirken.

B) Schriftliche Hausarbeit

Während deines Referendariats hast du eine schriftli-
che Hausarbeit zu entwickeln.
Das Thema wird frühestens Mitte April bis spätestens 

Mitte Oktober mit deiner Seminarleitung gemeinsam 
entwickelt. Dem Thema müssen die Seminarleitung 
und die Prüfungsleitung zustimmen.

Du solltest möglichst einen frühen Termin im 1. Ausbil-
dungsjahr wählen, da sich im zweiten Ausbildungsjahr 
in der Einsatzschule die Einarbeitungszeit, die Unter-
richtsverpflichtungen und die Prüfungstermine dicht 
drängen.

Nach Auswahl des Themas erhältst du eine schriftli-
che Bestätigung über den Zeitpunkt der Erteilung so-
wie den Ablieferungszeitpunkt. Die Bearbeitungszeit 

Das Zweite Staatsexamen setzt sich zusammen aus drei Prüfungslehrproben, einer schriftlichen Hausarbeit, ei-
nem Kolloquium und einer mündlichen Prüfung. Hinzu kommt ein Gutachten. Die Gesamtnote wird nach LPO II 
wie folgt gebildet: 

Gesamtprüfungsnote: Note 1. Staatsexamen + Note 2. Staatsexamen : 2

Schriftliche Hausarbeit:
x Faktor 1 = EinzelnoteKolloquium:

x Faktor 1 =
EinzelnoteDurchschnittsnote der 

drei Lehrproben:
x Faktor 4 = Einzelnote

Durchschnittsnote des Gutachtens:
Unterrichtskompetenz (3-fach)

Erzieherische Kompetenz (3-fach)
Handlungs- und Sachkompetenz (2-fach):

x Faktor 5 = Einzelnote

Durchschnittsnote der mündlichen Prüfung:
Didaktik der sonderpädagogischen Fach-
richtung, Didaktik der studierten Fächer, 
Schulrecht und Staatsbürgerliche Bildung

x Faktor 2 = Einzelnote

↔

↔

Alle Einzelnoten werden
durch 13 geteilt.
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beträgt fünf Monate. Die Arbeit muss gebunden bei 
deinem/r Seminarleiter*in abgegeben werden, die/
der das Thema genehmigt hat.

Inhaltlich soll sich die Hausarbeit mit pädagogischen 
(psychologischen) und/oder didaktischen (methodi-
schen) Fragestellungen aus der Unterrichtspraxis be-
fassen. Entscheidend ist hierbei die Reflexion eigener 
Unterrichtserfahrungen vor dem Hintergrund fundier-
ter wissenschaftlicher Erkenntnisse und Aussagen. 
Eigene Urteile sind in dieser Auseinandersetzung ge-
fragt und erwünscht. Informiere dich bei ehemaligen 
Studienreferendar*innen, die die schriftliche Hausar-
beit in den letzten Jahren schon angefertigt haben. 
(Diese Hausarbeiten sind teilweise in den Schulen vor-
handen.)

C) Kolloquium

Das Kolloquium findet im zweiten Ausbildungsab-
schnitt nach dem 18. Ausbildungsmonat statt, also 
etwa ab Mitte März. Es erstreckt sich auf Gebiete 
der Pädagogik und der Psychologik und der Sonder-
pädagogik. Die Prüfungszeit beträgt 30 Minuten. Es 
geht von einer konkreten Situation in einer Klasse, 
in einer Jahrgangsstufe oder in einer Schule aus. Die 
schriftliche Darstellung dieser Situation wird dem/
der Prüfungsteilnehmer*in ca. 30 Minuten vor Beginn 
des Kolloquiums ausgehändigt. Sie/er kann sich unter 
Aufsicht bis zum Beginn des Kolloquiums mit diesen 
Unterlagen auseinandersetzen; die Verwendung von 
Hilfsmitteln ist nicht gestattet. Auf Grund einer päda-
gogisch-psychologischen Analyse der Fallsituation ent-
wirft und reflektiert der/die Prüfungsteilnehmer*in  
im ersten Teil (Dauer ca. 10 Minuten) relevante Hand-
lungsmöglichkeiten der Lehrkraft. In einem vertiefen-
den Gespräch dazu stellen die zwei Prüfer*innen im 
zweiten Teil Fragen zur Pädagogik und Psychologie, die 
der/die Prüfungsteilnehmer*in zu beantworten hat.

Die Note des Kolloquiums wird dem/der Prüfungs-
teilnehmer*in im Anschluss an das Kolloquium be-
kanntgegeben.

D) Mündliche Prüfung

Am Ende des zweiten Ausbildungsabschnittes musst 
du dich den mündlichen Prüfungen unterziehen. De-
ren Inhalte befassen sich mit Gebieten der studierten 
Fachrichtung, z. B. Lernbehindertenpädagogik (20 Mi-
nuten), Themen aus Schulrecht sowie Grundfragen 
der staatsbürgerlichen Bildung (je 10 Minuten) und 
der Didaktik der drei studierten Fächer (20 Minuten). 
Jede/r Prüfungsteilnehmer*in wird hierbei einzeln von 
zwei Prüfer*innen befragt. Wie schon dargestellt, wird 
aus den jeweiligen Einzelnoten unter Anrechnung spe-
zifischer Faktoren eine Durchschnittsnote gebildet.

E) Gutachten

Der/die Seminarleiter*in erstellt gegen Ende des Vor-
bereitungsdienstes über die Studienreferendar*innen 
des laufenden Prüfungslehrganges ein Gutachten. 
Grundlage für dieses Gutachten sind, neben seiner/
ihrer eigenen Wertung der Bericht des/r Leiter*in 
der Einsatzschule, der auf der Basis einer Anhörung 
der Betreuungslehrkraft verfasst wird. Unter Berück-
sichtigung des Ausbildungsstandes zum Zeitpunkt 
der Beobachtung werden die Unterrichtskompetenz, 
die erzieherische Kompetenz und die Handlungs- und 
Sachkompetenz beurteilt. 

Leider gibt die LPO II keinen Aufschluss darüber, was un-
ter diesen Begriffen konkret zu verstehen ist. Du  – bzw. 
besser der/die Seminarsprecher*in für das gesamte 
Seminar – solltest deshalb frühestmöglich beim Vor-
gängerseminar und eben bei dem/der Seminarleiter*in 
nachfragen, worauf hier Wert gelegt wird.

Die „Ordnung der Zweiten Staatsprüfung für ein Lehramt an öffent-
lichen Schulen (Lehramtsprüfungsordnung II - LPO II)“, die den In-
formationen dieses Artikels zu Grunde liegt, findet sich im Wortlaut 
über die Hompage des Kultusministeriums: www.km.bayern.de/ 
lehrer/lehrerausbildung/foerderschulen-sonderpaedagogik/rechtli-
che-grundlagen.html
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Die Finanzen

Grundsätzliches

Referendar*innen erhalten als Beamt*innen auf Wi-
derruf im Vorbereitungsdienst (Anwärter*innen) An-
wärterbezüge gemäß Artikel 55 ff. des Bayerischen Be-
amtenbesoldungsgesetzes. Damit ist die Bezahlung der 
Referendar*innen wie bei Beamt*innen auf Lebenszeit 
gemäß den hergebrachten Grundsätzen für das Berufs-
beamtentum durch Gesetz geregelt. Dies hat zur Folge, 
dass die Entwicklung der Besoldungshöhe von den Par-
lamenten auch unter dem Gesichtspunkt beschlossen 
wird, dass möglicherweise Haushaltslöcher zu stopfen 
sind. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und 
seine Mitgliedsgewerkschaften im öffentlichen Dienst 
(u.a. die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft/
GEW) fordern deshalb ein kollektives Verhandlungs-
recht respektive die Tarifautonomie für Beamt*innen, 
um endlich aus der Bittsteller-Rolle gegenüber den Par-
lamenten heraus zu kommen.

Anwärter*innenbezüge

Die Bezüge für Referendar*innen setzen sich zusam-
men aus:
n dem Anwärtergrundbetrag,
n dem Familienzuschlag,
n der Unterrichtungsvergütung (im zweiten Ausbil-

dungsjahr des Referendariats),
n vermögenswirksamen Leistungen
n der Sonderzahlung im Dezember

Anwärtergrundbetrag

Referendar*innen sind der Besoldungsgruppe A 13 
zugeordnet. Der aktuelle Grundbetrag beläuft sich auf 
1385,21 Euro (Stand 2018). Der jeweils aktuelle Grund-
betrag ist auf der Seite des Kultusministeriums unter: 
www.lff.bayern.de/bezuege/besoldung/ zu finden oder 
bei der GEW zu erfragen.

Familienzuschlag

Verheiratete in der Besoldungsgruppe A 13 erhalten 
einen Familienzuschlag von 134,76 Euro. Verheiratete 
mit einem Kind erhalten einen Familienzuschlag von 
250,00 Euro. Bei mehr als einem Kind erhöht sich der 
Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende 
Kind um 115,24 Euro, für das dritte und jedes weitere 
zu berücksichtigende Kind um 357,16 Euro. Den Fa-
milienzuschlag der Stufe 1 erhalten auch verwitwete 
sowie zum Unterhalt gegenüber einer anderen Person 
verpflichtete Anwärter*innen. Ist der Ehegatte eben-
falls im öffentlichen Dienst tätig, steht nur die Hälfte 
des Familienzuschlags zu. 

Unterrichtsvergütung

Im zweiten Ausbildungsjahr wird die Unterrichtszeit, 
die über 11 Stunden hinausgeht, extra vergütet (Spitz-
abrechnung). Einzelheiten enthält die Bekanntma-
chung des Kultusministeriums über Anwärterbezüge 
und Gewährung einer Unterrichtsvergütung bei Unter-
richtsaufträgen für Lehramtsanwärter vom 1.08.2013.  
www.km.bayern.de/lehrer/lehrerausbildung/rechtli-
chegrundlagen.html unter der Überschrift „Sonstige 
Regelungen“
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Vermögenswirksame Leistungen

Beim Abschluss eines dem Fünften Vermögensbil-
dungsgesetz entsprechenden Vertrages (Bausparer 
etc.) wird eine vermögenswirksame Leistung von mo-
natlich 6,65 Euro gewährt. (Beamt*innen auf Wider-
ruf, deren Anwärterbezüge inklusive Familienzuschlag 
Stufe I nicht 971,45 Euro erreichen, stehen hierfür 
13,29 Euro zu.)

Jährliche Sonderzahlung

Referendar*innen erhalten eine jährliche Sonderzah-
lung gemäß Art. 82 ff BayBesG. Diese setzt sich zusam-
men aus einem Grundbetrag (Art. 83), einem Erhö-
hungsbetrag (Art. 84) sowie einem Sonderbetrag für 
Kinder (Art. 85).

Reisekosten

Nach dem Bayerischen Reisekostengesetz (BayRKG) 
können im Vorbereitungsdienst für folgende Anlässe 

Reisekosten gewährleistet werden:
n bei der An- und Abreise zu den Seminartagen 

Die Reisekostenvergütung umfasst hierbei hauptsäch-
lich die Fahrtkostenerstattung bzw. Wegstreckenent-
schädigung und das Tagegeld. Einzelheiten sind in 
der Bekanntmachung des Kultusministeriums über 
Reisekostenvergütung, Trennungsgeld und Umzugs-
kostenvergütung im Rahmen der beamtenrechtlichen 
Ausbildung (KMBek vom 18. Juli 1977 – KMBl I S. 466 
– zuletzt geändert am 3. August 1998 – KWMBl I 1998 
S. 421, 424) geregelt.

Für genauere Informationen hinsichtlich der Höhe der 
Vergütung und den Modalitäten kann man sich an die 
zuständige Regierung, das Kultusministerium oder als 
Mitglied an die Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft (GEW) wenden.

n ein gerechtes Bildungssystem, das gesellschaftliche 
Unterschiede nicht zementiert, sondern Chancen-
gleichheit bietet

n die Entwicklung von inklusiven Modellen in allen pä-
dagogischen Einrichtungen

n das Zwei-Pädagog*innen-System an Schulen
n kleinere Klassen- und Gruppenstärken 
n Verbesserung der Arbeits- und Unterrichtsbedin-

gungen an allen Schulen des Freistaats
n die Entwicklung eines gemeinsamen Grundstudi-

ums für alle Schularten 
n angemessene und verlässliche Ressourcenzuwei-

sung für Schulen
n Ausweitung und strukturelle Professionalisierung 

der mobilen sonderpädagogischen Dienste
n Schulentwicklung mit professioneller Beratung
n stärkeren Einbezug der sonderpädagogischen Kom-

petenz in die Inklusionsdebatte

Was wir tun:

Fachgruppentreffen 
Fachgruppen treffen sich regelmäßig auf Bezirks- und 
Landesebene. Wir bilden uns gemeinsam fort, tau-
schen Erfahrungen aus und erörtern schulartspezifi-

Als Fachgruppe Sonderpädagogische Berufe
der GEW setzen wir uns ein für…

sche Fragestellungen sowie pädagogische und gesell-
schaftspolitische Themen. Thematische Schwerpunkte 
sind Inklusion, Bildungspolitik, Beamten- und Ange-
stelltenrecht. 

Ansprechpartner für Referendar*innen:

Johannes Schiller 
johannes.schiller@gew.bayern

Wolfram Witte
WolframWitte@gmx.net

oder

JungeGEWTeam@gew-bayern.de

GEW Bayern in München
Schwanthalerstr. 64 • 80336 München
Tel.: 089 544081-0
gew-bayern.de

GEW Bayern in Nürnberg
Kornmarkt 5-7 • 90402 Nürnberg
Tel.: 0911 289204
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Themensammlung

Im  1. Seminarjahr solltest du dich mit jedem der aufgeführten Themen mindestens einmal beschäftigen. Damit 
ist Einsichtnahme oder Kenntnisnahme gemeint, aber auch aktive Erstellung und Durchführung mancher Auf-
gaben, so z.B. bei Schülerlisten, Wochenplänen, Leistungserhebungen, Soziogrammen usw.

Schriftwesen - Klassenakten
Einsichtnahme in:
Schülerbögen • Schülerliste •  Amtlicher Lehrplan •  
Stoffverteilung •  Trimesterplan • Themenzentrierte 
Planung • Wochen-arbeitsplan • Belehrungskalender 
• Schülerbeobachtungsheft

Führung und Mitwirkung bei:
Schülerlisten • Beobachtungsheft • Schülerbogen • 
Lehrplanung • Unterrichtsvorbereitung • Soziogramm 
• Durchführung und Auswertung von Tests

Schulkundliche Inhalte

Informiere dich über:
Stundenplan • Stundentafel • Zeugnis- 

bemerkungen • Zeugnisse • Aufsichtspflicht •  
Überweisungsverfahren • Lehrerkonferenz •  
Schulstrafen • Disziplinfragen • Hausordnung • 

Elternarbeit • LehrerInnenbücherei •  
SchülerInnenbücherei • Lehrmittelfreiheit • 
Lehrmittel • Rundschreiben des Schulamtes 

• Rundschreiben • Schulanzeiger der Bezirks-
regierung • Amtsblatt des KM • Medien •  

Ausleihverfahren • Handhabung 
der UV Medien und sonstiger Geräte

SchülerInnenhefte, 
Mappen, Proben

Lerne kennen, probiere aus, korrigiere:
Hefte • Sachmappen • Probearbeiten • Schüle-
rInnenarbeiten • Übersichts-pläne • Kontroll-
pläne • Ordnungs-systeme • Nachschriften • 
Aufsätze • Sacheinträge • Hausaufgaben

Schulleben
Werde Teamarbeiterin und 

mische mit bei:
der Gestaltung des Klassenzimmers 
und des Schulhauses • Projekten • 

Unterrichts-gängen und Ausflügen • 
Erste- Hilfe-Kursen • Arbeitskreisen 

• der Verwaltung der Bibliothek • 
Elternabenden und Sprechtagen • 

Sport- und Spielfesten • Betriebser-
kundungen und Betriebspraktika
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Der Personalrat
1. Aufgaben

n Gemeinschaftliche Besprechungen mit der Dienst-
stelle

n Recht auf rechtzeitige und umfassende Informati-
on zur Durchführung seiner Aufgaben

n Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle 
und ihren Angehörigen dienen

n Entgegennahme von Anträgen und Beschwerden 
von Beschäftigten

n Einhaltung der zu Gunsten der Beschäftigten gel-
tenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge si-
cherstellen

n Mitbestimmung bei Personalangelegenheiten (z.B. 
Einstellungen, Beförderungen, Ver- oder Umset-
zungen ohne Einverständnis, Ablehnung eines 
Antrages auf Teilzeit oder Beurlaubung nach Art. 
80a/86a)

n Mitbestimmung: bei weiteren Angelegenheiten, 
soweit keine gesetzliche oder tarifvertragliche Re-
gelung besteht (Beurteilungsrichtlinien, Inhalt von 
Personalfragebogen, Einführung und Anwendung 
von Überwachungseinrichtungen oder automati-
schen Verfahren zur Personalverwaltung)

n Mitwirkung bei sozialen und persönlichen Ange-
legenheiten (Disziplinarverfahren, Entlassungen, 
vorzeitiger Ruhestandsversetzung, allgemeine Fra-
gen der Fortbildung)

n Mitwirkung bei beruflichen Angelegenheiten (Ein-
führung grundlegend neuer Arbeitsmethoden, Ge-
staltung der Arbeitsplätze, Auflösung von Dienst-
stellen, Kündigungen)

2. Zusammensetzung des Personalrates

Alle Beschäftigtengruppen (Beamte, Angestellte) sind 
im Personalrat vertreten.
Die Größe des Personalrats ist abhängig von der Größe 
der Dienststelle und der Beschäftigtenzahl der einzel-
nen Beschäftigtengruppen.
Wie viele Sitze z.B. GEW, BLLV, KEG im Personalrat ha-
ben, ergibt sich aus dem Wahlergebnis.

3. Die Ebenen der Personalvertretung 

Für Förderschulen gibt es zwei Personalrats-Ebenen:
n örtlicher Personalrat bei der Bezirksregierung
n Hauptpersonalrat am Kultusministerium

4. Probleme

n enge gesetzliche Grenzen
n schwache Position gegenüber der Dienststelle
n Durchsetzung von Rechten nur über Klage möglich

5. Wann wende ich mich an den Personalrat?

n Versetzungswunsch
n Bewerbung für Beförderungsstelle
n Disziplinarverfahren
n Probleme mit Schulleiter/Schulrat
n Wunsch nach Information
n allgemeine Probleme



Antrag auf Mitgliedschaft
Bitte in Druckschrift ausfüllen oder online Mitglied werden unter:
www.gew.de/Mitgliedsantrag.html

Persönliches

Nachname (Titel) Vorname  

Straße, Nr.

Postleitzahl, Ort

Telefon / Fax 

E-Mail 

Geburtsdatum Nationalität

bisher gewerkschaftlich organisiert bei          von          bis (Monat/Jahr)

   weiblich    männlich 

Berufliches (bitte umseitige Erläuterungen beachten)

Berufsbezeichnung (für Studierende: Berufsziel) 

Diensteintritt / Berufsanfang 

Tarif- / Besoldungsgebiet 

Tarif- / Besoldungsgruppe                        Stufe              seit 

monatliches Bruttoeinkommen (falls nicht öffentlicher Dienst)

Betrieb / Dienststelle / Schule / Hochschule

Straße, Nr. des Betriebs / der Dienststelle / der Schule

Postleitzahl, Ort des Betriebs / der Dienststelle / der Schule

   angestellt

   beamtet 

   teilzeitbeschäftigt mit           Std./Woche

   teilzeitbeschäftigt mit           Prozent

   Honorarkraft 

   beurlaubt ohne Bezüge bis                     

   in Rente/pensioniert

   im Studium

   Altersteilzeit

   in Elternzeit

   befristet bis                    

   Referendariat/Berufspraktikum

   arbeitslos

   Sonstiges                                                                
                                                                                          

Beschäftigungsverhältnis:

Ort / Datum  Unterschrift 

Die uns von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten sind nur zur Erfüllung unserer satzungsgemäßen Aufgaben auf Daten trägern gespeichert 
und entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geschützt.  Bitte auch die wichtigen Informationen auf der Rückseite beachten! 
Bitte senden Sie den aus gefüllten Antrag an die GEW Bayern, Schwanthalerstr. 64, 80336 München, Fax: 089 5389487

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bayern, Schwanthalerstr. 64, 80336 München

Gläubiger-Identifikationsnummer DE31ZZZ00000013864
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzu ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der GEW auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name (Kontoinhaber)  

Kreditinstitut (Name und BIC)  
_ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ 

 
_ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _
IBAN

Ort / Datum  Unterschrift 

Jedes Mitglied der GEW ist verpflichtet, den satzungsgemäßen Beitrag zu entrichten. Mit meiner Unterschrift auf diesem Antrag erkenne ich die Satzung der GEW an.

Abbuchungsrhythmus:   vierteljährlich

St
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Gewerkschaft  
Erziehung und Wissenschaft 

Landesverband
Bayern
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10 gute Gründe, warum Sie in der GEWerkschaft sein sollten

Solidarische 
Interessenvertretung

Bildungsgewerkschaft

Mitmachgewerkschaft

Fachdiskussion

Rechtsschutz

Fortbildungen

Bessere Arbeits- und 
Lernbedingungen

Mitbestimmung

Pädagogische 
Qualität

Umfassende 
Bildungsreform

1.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im Deutschen Gewerkschafts-
bund steht für solidarische Interessenvertretung und für soziale Gerechtigkeit.

2.
Die GEW als Bildungsgewerkschaft vernetzt die Bereiche Kinder- und Jugend-
hilfe, allgemeinbildende und berufliche Bildung, Hochschule sowie Fort- und 
Weiterbildung.

3.
Die GEW als Mitmachgewerkschaft ist demokratisch organisiert und baut auf 
die persönliche und fachliche Kompetenz ihrer Mitglieder.

4.
Die GEW bietet zahlreiche Fachpublikationen und regelmäßig zwei Mitglie-
derzeitschriften mit Themenschwerpunkten, Hintergrundinformationen und 
Diskussionsbeiträgen.

5.
Die GEW berät und schützt bei Streitfällen im Arbeits- und Dienstrecht, bei 
berufsbedingten Haftpflichtschäden und bei Verlust von Dienstschlüsseln.

6.
Die GEW organisiert Bildungs- und Fortbildungsangebote – lokal, regional und 
überregional – zu aktuellen politischen, pädagogischen und beruflichen Themen.

7.
Die GEW setzt sich ein für humane Arbeits- und Lernbedingungen in demokra-
tischen Schulstrukturen.

8.
Die GEW fordert mehr Rechte von Betriebs- und Personalräten an allen Arbeits- 
plätzen. An erster Stelle stehen dabei die Beschäftigten, nicht der Profit.

9.
Die GEW pocht auf pädagogische Qualität in allen Bildungsbereichen. Stei-
gende Anforderungen machen qualifizierte Fachkräfte in ausreichender Zahl 
unverzichtbar.

10.
Die GEW kämpft für eine umfassende Bildungsreform, die von der Kinderta-
gesstätte bis zur Hochschule und Weiterbildung alle Beteiligten mitgestalten.

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bayern
Mitglied werden!




